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Die Begrenzung kommunaler Haftungsrisiken  

 

Quintessenz des Vortrags: 

 Die wirksamste Möglichkeit,  

 kommunale Haftungsrisiken zu begrenzen, ist der 

Abschluss einer  

 Allgemeinen Haftpflichtversicherung bei der GVV-

Kommunalversicherung VVaG … 

  



Die Begrenzung kommunaler Haftungsrisiken  

 

Quintessenz des Vortrags: 

… aber es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, 

die einzelnen Risiken zu begrenzen, um  

• damit die Versichertengemeinschaft vor 

unnötigen Schäden zu bewahren 

• und sich selbst vor einer strafrechtlichen 

Verfolgung zu schützen. 
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Haftpflichtversicherungsschutz 

• Umfasst das generelle Haftpflichtrisiko aus der 

gesamten kommunalen Betätigung (Gemeinden, 

Städte, Kreise) bzw. dem gesamten Büro- und 

Geschäftsbetrieb (kommunale Betriebe, Sparkassen) 

• Geschützt sind VN, alle Mitarbeiter (auch Prakti-

kanten), Mitglieder der Vertretungskörperschaften, 

im Auftrag und nach Weisung ehrenamtlich Tätige 

(z.B. „Bachpaten“) sowie ausdrücklich mitversicher-

te Personen (z.B. Pflegekinder, Betriebspraktikanten, 

Ärzte usw.) 
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Haftpflichtversicherungsschutz 

• Nicht versicherte Risiken: 

• Vorsatz 

• Gebrauch von Kraftfahrzeugen (sog. 

Benzinklausel, Ausnahmen: KfZ bis 6 km/h: 

beitragsfrei; KfZ, die nur auf nichtöffentlichem 

Gelände fahren: Beitragszuschlag; Problemfälle: 

selbstfahrende Arbeitsmaschinen > 6 km/h bis 

max. 20 km/h: separate KfZ-Vers.) 

• Ansprüche auf Vertragserfüllung 

• Ansprüche aufgrund öffentlich-rechtlicher 

Vorschriften (§ 1 AHB!) Ausn.: z.B.  UmwSchG 
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Haftpflichtversicherungsschutz 

Besonderheiten von GVV-Kommunal: 

• unbegrenzte Deckung für Personen-, Sach- und 

Vermögensschäden 

• Umwelthaftungsrisiken sind mitversichert, 

 d.h. keine separate Umwelt-HV nötig, Ausnahme: 

Anlagen nach UmweltHG) 

• Schäden an gemieteten, geliehenen o.ä. Sachen 

mit versichert (Ausnahme: KfZ, Telefon- u. Daten-

verarbeitungsanlagen, Ausstellungsgegenstände) 

• Sachschäden der Mitarbeiter einschl. KfZ-Schäden 

auf Dienstfahrten bis 333 € (darüber: Zusatzbeitrag) 
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AKHA Praxisleitfaden 

• AKHA-Sonderheft „Haftungsrechtliche Organisation 

im Interesse der Schadenverhütung, Neuaufl. 2011“ 

• Anregungen und Hilfestellungen zur Schadenverhütung 

• Hintergrund: 

 - Änderungen in der Gesetzgebung und 

 - Weiterentwicklung der Rechtsprechung 

 definieren neue Standards! 

• Kommunalversicherer setzen keine Standards, 

sondern liefern entsprechende Informationen, die 

Schaden- und Unfallverhütung und damit 

Haftungsvermeidung dienen! 
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Inhalt AKHA-Praxisleitfaden 

• Grundsätze der haftungsrechtlichen Organisation mit 

Kontroll- und Überwachungspflichten (Stichwort: 

Organisationsverschulden), ausreichender Personal- 

und Sachausstattung, Organisation der inneren 

Verwaltung, Übertragung öffentlicher Aufgaben 

• Darstellung der Verkehrssicherungspflichten (im 

Straßenverkehr, beim Winterdienst, bei der Baumkon-

trolle, im Wald, beim Feuerschutz, auf Kinderspiel-

plätzen, bei Freizeiteinrichtungen, bei Schwimmbädern 

und Badeseen, bei Wasserflächen und Friedhöfen) 

• Muster von Dienstanweisungen, Kontrollplänen, 

Kontrollblättern und Allgemeine Hinweise zu 

Sicherheitsanforderungen 



Die Begrenzung kommunaler Haftungsrisiken  

 

Verkehrssicherungspflichten 

• Straßenverkehrssicherungspflicht 

• Bäume 

• Räum- und Streudienst 

• Kinderspielplätze 

• Schwimmbäder und Badeseen 

• Friedhöfe 

• Kanäle 
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Straßenverkehrssicherungspflicht 

• Regelmäßige Kontrollen sind notwendig 

 (zufällige Kontrollen bei Fahrten oder Gängen durch 

Gemeinde von Bauhofmitarbeitern reichen nicht) 

• Welche zeitlichen Abstände der Kontrollen? 

 abhängig von Verkehrsbedeutung - Prioritäten 

• Wie kann die Durchführung der Kontrollen gesichert 

werden? 

 Aufstellung eines Kontrollplans 
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Kontrollpläne/Dienstanweisungen 

• Einteilung des Gemeindegebietes in Kontrollbezirke 

• Verkehrsbedeutung und Verkehrswichtigkeit 

berücksichtigen 

• Zeitliche Abstände zwischen den Kontrollen festlegen: 

 - Fußgängerzone: je nach Verkehrsaufkommen ggf.     

      täglich 

 - innerörtliche Strassen: wöchentlich/14-tägig je  

   nach Verkehrsbedeutung 
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Bad Kreuznacher Treppensturzfall 
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Einschätzung GVV 

Ablehnung der Regulierung nach Ortsbesichtigung: 

 

• ausreichende Auftrittsbreite der Treppenstufen 

• Treppenanlage existiert bereits seit vielen Jahren 

• stark frequentiert 

• bisher kein Unfall 
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LG Bad Kreuznach 

Klage stattgegeben 

 

• Privatgutachten 

• Zustand der Treppenstufen verkehrswidrig 

• Anbringung eines zweiten Handlaufes notwendig 
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OLG Koblenz 

Klageabweisung 

 

• Fotodokumentation 

• kein verkehrswidriger Zustand 

• Fehlen zweiter Handlauf und Sturz kein 

Kausalzusammenhang 
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BGH Urteil vom 24.01.2002 

(GVV-Mitteilungen 2/2002, VII f.) 

Aufhebung des OLG-Urteils 

 

• Beweisaufnahme erforderlich 

• nahe liegendes Fehlverhalten von 
Treppenbenutzern berücksichtigen 

• auch ohne baurechtliche Notwendigkeit kann aus 
allgemeiner Verkehrkehrsicherungspflicht zweiter 
Handlauf an Treppenanlage notwendig sein (hier: 
offen gelassen) 
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Nach Zurückverweisung:  

Vergleich vor OLG Koblenz 

 

• Haftungsquote von 50% (Mitverschulden) 

• Beweislastrisiko des Geschädigten ein Drittel 

 

Vergleich: 

 

Ein Drittel des Gesamtbetrages zur Abfindung aller 

klägerischen Ansprüche auch für die Zukunft 

 

EUR 102.258,38 (DM 200.000) 
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Wichtige Hinweise für die 

Durchführung der Kontrollen 

• Keine Kontrolle der Gehsteige aus dem fahrenden 
Auto, sondern durch Strassenbegeher 
/Strassenkontrolleur 

• Einbeziehung Nebenanlagen (Böschungen, 
Verkehrsschilder etc.) 

• Unfallstellen vermessen (Zollstock und Kamera 
mitnehmen), Beleuchtungssituation prüfen 

• Beeinträchtigungen, die von privaten Grundstücken 
ausgehen, melden und Behebung veranlassen (ggf. 
Ersatzvornahme/Androhung Zwangsmittel) 
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Kinderspielplätze 

• Standortfrage bei Neuanlage hins. Gefahren prüfen 

• Aufstellung von Spielgeräten mit DIN-Zulassung 
(TÜV oder GS geprüft) 

• Kleinkinderspielplätze unterliegen besonderen 
Anforderungen 

• Keine Haftungsfreizeichnung durch 
Hinweisschilder 

• Beachtung der Wartungsanleitungen der Hersteller 

• Aufpralldämpfende Schicht unter Klettergeräten 

• Regelmäßige Kontrolle der Sandkästen 

• Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte 

• Kontrollbuch führen 
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DIN-Normen Spielplätze 

• DIN 18034 

• DIN EN 1176 Teil 1-7 und 10-11 sowie DIN EN 1177 

• Geräteaufstellung vor 1.1.1999:  DIN 7926 

• Bedingter Bestandsschutz 

• DIN als Mindeststandard 

• Wartung, Kontrolle, Dokumentation (DIN EN 1176-7) 
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Spielplatzkontrollen 

• Sommer: tägliche Sichtkontrolle für stark 

beanspruchte Anlagen 

• Gründliche Sicht- u. Funktionskontrolle einmal 

wöchentlich 

• Detaillierte Kontrolle alle 1-3 Monate 

• Jährliche Hauptinspektion 

• Formular für Instandhaltung: Beiblatt zur DIN 7926, 

Teil 1 
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Spielplatzunfall 

 

• Verkehrssicherungspflicht besteht bei versteckten, 

unerwarteten, d.h. abhilfebedürftigen Gefahren 

• Dokumentation des Unfalls (Fotos anfertigen) 

• Beweise sichern 

• Sorgfältige Führung der Kontrolltagebücher 
• Schutz im Straf- u. Zivilverfahren 
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Beispiel: Strafrecht (Klettergerüst) 

• Spielplatzunfall Februar 1998 (7 j. Mädchen getötet) 

• Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung 

• AG Vechta (Urt. v. 24.6.1999) 

• Amtsleiterin: DM 7.200,00 Geldstrafe (60 

Tagessätze)  

• Stadtdirektor: DM 4.000,00 (Einstellung gegen 

Auflage)   
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Berichterstattung Presse 
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Beispiel: Wendelrutschen-Fall 

• Unfall September 1997 (2 ½ 

j. Junge) 

• Sturz von Aufstiegstreppe 

(7. bzw. 8. Stufe) eines zuvor 

noch TÜV-abgenommenen 

Spielgeräts 

• Mutter saß auf Bank und un-

terhielt sich mit Bekannter 

• Unfallfolgen: 

 schwere Kopfverletzungen  

 mit Taubheit auf einem Ohr  

 sowie Störung des Gleich- 

 gewichtssinns 
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Spielplatzumfeld 
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Untergrund im Aufgangsbereich 
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Berichterstattung Presse 
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Nachträgliche Sicherung 
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Berichterstattung Presse 
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Berichterstattung Presse 
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Berichterstattung Presse 
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Ergebnis 

• zunächst Klage dem Grunde nach erfolgreich 

• Forderung hinsichtlich Höhe 200.000,- DM  

• unter Heranziehung Schmerzensgeldtabelle Akonto-
zahlungen in Höhe von 25.000,- € durch GVV 

• Urteil LG: 

 Zahlung weiterer 35.000,- € 

• dagegen Berufung durch Kläger,  

 aber mittlerweile zurückgenommen 

• Aufsichtspflichtverletzung der Eltern war für Gericht 
kein Entschuldigungsgrund, um Haftung entfallen 
zu lassen  
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Mit 160 km/h krachte am 24.08.2011 ein ICE auf dem Bahnübergang in 

Dedinghausen (Lippstadt) gegen einen Traktor der Stadt Lippstadt.  
 

Der Bahnsteig sah aus wie ein Trümmerfeld. Dennoch ging der Unfall 

noch glimpflich aus. Es gab keine Verletzten. Der Fahrer des Traktors 

hatte sich mit einem Sprung in die Böschung noch in Sicherheit bringen 

können. 

Aktueller Großschaden GVV-Kommunal 
ICE-Unfall vom 24.08.2011 
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Durch umher fliegende Trümmerteile wurden am Bahnhof parkende 

Fahrzeuge beschädigt. Die etwa 200 Fahrgäste aus dem Zug wurden mit 

Bussen und einigen Taxen nach Paderborn und Kassel gefahren. 

Die Bahnstrecke wurde komplett gesperrt, es wurde ein Schienenersatz-

verkehr eingerichtet. Der Straßenverkehr wurde durch Polizeibeamte 

umgeleitet.  

Aktueller Großschaden GVV-Kommunal 
ICE-Unfall vom 24.08.2011 
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Aktueller Großschaden GVV-Kommunal 
ICE-Unfall vom 24.08.2011 

Nach Aussage der Deutschen Bahn liegt der reine Sachschaden beim 

ICE (Reparaturkosten) in der Größenordnung zwischen 250.000 EUR 

bis 300.000 EUR. 
 

Für die genaue Kalkulation der Reparaturkosten ist allerdings noch das 

Ergebnis der Vollmessung abzuwarten. 
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Aktueller Großschaden GVV-Kommunal 
ICE-Unfall vom 24.08.2011 

Zusätzlich sind noch weitere Kosten zu berücksichtigen (Fahrzeug-

bergung, Nutzungsausfall, weitere Ansprüche Dritter, etc.). 
 

Unter der Fahrgästen befand sich auch der frühere SPD-Vorsitzende und 

Vizekanzler Franz Müntefering (MdB). 
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GVV. Gewachsen aus Vertrauen. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


